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IBR-Beitraq: Urteilsbesprechunq 

 

Problem/Sachverhalt 

Der Sachverhalt ist denkbar einfach, aber mit 
großer praktischer Breitenwirkung. Ein 
Bauunternehmer erstellte auf dem Grundstück 
des Auftragsgebers Bauwerke – die streitigen 
Bauaufträge waren verlustträchtig. In der 
Bilanzierungspraxis spricht man hier von 
„Verlusten im Auftragsbestand". Unstreitig 
waren hierfür Teilwertabschreibungen möglich 
bzw. außerplanmäßige Abschreibungen 
(handelsrechtlich) erforderlich. Es ging im 
vorliegenden Fall „nur noch über die Höhe der 
Teilwertabschreibung". Das Finanzamt wollte 
i m  G e f o l g e  d e s  B M F - S c h r e i b e n  v o m  
14.11.2000 (BStBI 12000, 1514) die in den 
jeweiligen Aufträgen „steckenden" Verluste nur 
anteilig berücksichtigen, nämlich mit dem bis 
zum Bilanzstichtag abgearbeiteten Leistungs-
anteil. Die Klägerin begehrte eine Teilwert-
abschreibung auf der Basis gesamten in den 
Aufträgen enthaltenen Verluste. Damit musste 
der Bundesfinanzhof letztinstanzlich darüber 
urteilen, ob die Klägerin für das Jahr 1997 DM 
463.214,00 und DM 573.345,00 für 1998 
weniger Einkommensteuer zu versteuern hatte 
und darüber  hinaus die Gewerbesteuer-
messbeträge für die Jahre 1997 und 1998 auf 
dieser Grundlage festgesetzt werden mussten. 

Entscheidung 

Der Bundesf inanzhof gab dem Bauherrn 
R e c h t .  E r  h a t  d e s h a l b  d i e  T e i l w e r t -
abschreibung auf der Basis der gesamten in 

den Aufträgen enthaltenen Verluste berechnet. 

Auslöser des Rechtsstreit war die Abschaffung 
der sog. Drohverlustrückstellung ab dem 
Veranlagungszeitraum 1997. Das Finanzamt 
sah nämlich in der am Bilanzstichtag noch 
n i c h t  g e a r b e i t e t e n  Le i s t u n g  e i n  s o g .  
schwebendes Geschäft, für dass die 
Drohverlustrückstellung nicht mehr zulässig 
sei. Dem widerspricht der BFH. Die Bewertung 
von Vorräten habe nichts mit dem Ansatz und 
der Bewertung von schwebenden Geschäften 
zu tun. Vielmehr bestehe zwischen den beiden 
Bilanzposten ein Konkurrenzverhältnis. Und 
dieses entscheidet der BFH zu Gunsten der 
Teilwertabschreibung auf dem Bilanzposten 
"unfertige Erzeugnisse". Dem entsprach bisher 
schon die absolut herrschende Meinung. 
Durch diese grundlegende Weichenstellung 
war die weitere Rechtsfindung vorgegeben. 
Der Teilwertgedanke musste auf den streitigen 
Sachverhalt der verlustträchtigen 
unvol lendeten Bauleis tung angewendet  
werden: Der gedachte Erwerber des gesamten 
Unternehmens wird selbstverständlich die in 
den „gekauf ten" Auf trägen enthal tenen 
Verluste preismindernd berücksichtigen. 

Praxishinweis 

Das Urteil bringt die erwünschte Klarheit bei 
der verlustfreien Bewertung von halbfertigen 
Bauten. Das Urteil ist nicht nur auf den 
entscheidenden Fall unfertiger Bauleistungen 
anzuwenden, sondern auf alle Fälle unfertiger 
Erzeugnisse. 

Die steuerlich verlustfreie Bewertung 
von halbfertigen Bauten umfasst den 
gesamten Bauauftrag 

1. Das Verbot der Rückstellungen für drohende Verluste (§ 5 Abs. 4a EStG) 
begrenzt eine mögliche Teilwertabschreibung nicht. 

2. Die Teilwertabschreibung auf teilfertige Bauten auf fremden Grund und 
Boden ist nicht nur hinsichtl ich des dem jeweil igen Stand der 
Fertigstellung entsprechenden, auf die Bauten entfallenden Anteils der 
vereinbarten Vergütung, sondern hinsichtlich des gesamten Verlustes 
auf dem noch nicht abgewickelten Bauauftrag zulässig. 

BFH, Urteil vom 07.09.2005, VIII R 1/03 
EStG § 5 Abs. 1, Abs. 4a, § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3, Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 
HGB § 249 Abs. 1, § 266 Abs. 2 


